
GZ. RV/7501890/2014

 

IM NAMEN DER REPUBLIK

Das Bundesfinanzgericht hat durch den Richter RR. über die Beschwerde des Bf., vom
27. Oktober 2014 gegen das Straferkenntnis des Magistrats der Stadt Wien, MA 67,
Parkraumüberwachung, vom 23. September 2014, Zl. MA 67-PA-683141/4/0, wegen
fahrlässiger Verkürzung der Parkometerabgabe zu Recht erkannt:

 

Die Beschwerde wird als unbegründet abgewiesen und das angefochtene Straferkenntnis
bestätigt.

Der Beschwerdeführer hat einen Beitrag in Höhe von 12,00 EUR, das sind 20 % der
verhängten Geldstrafe, als Beitrag zu den Kosten zu leisten.

Der Magistrat der Stadt Wien wird gemäß § 25 Abs. 2 BFGG als Vollstreckungsbehörde
bestimmt.

Eine Revision an den Verwaltungsgerichtshof ist nach Art. 133 Abs. 4 Bundes-
Verfassungsgesetz (B-VG) nicht zulässig.

 

Entscheidungsgründe

Mit dem angefochtenen Straferkenntnis vom 23.09.2014 wurde dem Beschwerdeführer
(Bf.) spruchgemäß Folgendes zur Last gelegt:
"Sie haben am 27.3.2014 um 14:42 Uhr in einer gebührenpflichtigen Kurzparkzone in
Wien 02, ...straße gegenüber 67 (Nebenfahrbahn) mit dem mehrspurigen Kraftfahrzeug
mit dem behördlichen Kennzeichen GM-... folgende Verwaltungsübertretung begangen:
Abstellen des Fahrzeuges ohne dieses mit einem gültig entwerteten Parkschein
gekennzeichnet oder einen elektronischen Parkschein aktiviert zu haben.
Die Parkometerabgabe wurde daher fahrlässig verkürzt.
Sie haben dadurch folgende Rechtsvorschrift verletzt:
§ 5 Abs. 2 Parkometerabgabeverordnung, ABl. der Stadt Wien Nr. 51/2005, in der
geltenden Fassung, in Verbindung mit § 4 Abs. 1 Parkometergesetz 2006, LGBl. für Wien
Nr. 9/2006, in der geltenden Fassung.
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Gemäß § 4 Abs. 1 Parkometergesetz 2006 wird gegen Sie eine Geldstrafe in der Höhe
von EUR 60,00, im Falle der Uneinbringlichkeit 12 Stunden Ersatzfreiheitsstrafe, verhängt.
Es wird Ihnen zudem ein Betrag von EUR 10,00 als Beitrag zu den Kosten des
Strafverfahrens auferlegt (§ 64 Abs. 2 des Verwaltungsstrafgesetzes).
Der zu zahlende Gesamtbetrag beträgt daher EUR 70,00. ...
Begründung:
Mit am 3.9.2007 in Kraft getretener Verordnung des Magistrats der Stadt Wien, ...
wurden die einzelnen zuvor in Geltung gewesenen jeweils bezirksweise verordneten und
kundgemachten Kurzparkzonen in den Bezirken 1., 2., und 20., 3., 4. und 5., 6., 7., 8.
und 9. aufgehoben und einheitliche, gemeinsame Kurzparkzone in den darin angeführten
Bezirken bzw. Bezirksbereichen, mit einer einheitlichen zeitlichen Geltung (Mo.-Fr.
(werktags) von 9 bis 22 Uhr) und Dauer (2 Stunden) verordnet.
Der Bereich dieser einheitlichen flächendeckenden Kurzparkzone war ordnungsgemäß
durch Anbringung entsprechender Straßenverkehrszeichen, deren Aufstellung zwischen
31.8.2007, 20 Uhr und 2.9.2007, 15 Uhr erfolgte, kundgemacht worden (Aktenvermerk
gemäß § 44 StVO samt Beiblatt) und wurde der entsprechende Zonenbereich demnach
dadurch gekennzeichnet, dass an allen (legalen) Einfahrtsmöglichkeiten in diesen Bereich
Verkehrszeichen gemäß § 52 lit. a Z 13 d StVO (Kurzparkzone Anfang mit Zusatztafel
'gebührenpflichtig') und an allen Ausfahrtsstellen Verkehrszeichen gemäß § 52 lit. a Z 13a
StVO (Kurzparkzone Ende) angebracht wurden.
Ihr Vorbringen, dass im unmittelbaren Bereich des Abstellortes keine entsprechende
Beschilderung vorhanden gewesen ist, mag zwar den Tatsachen entsprechen, ist jedoch
nicht geeignet, Sie zu entlasten, da Sie wie bereits ausgeführt Ihr Fahrzeug in einer
sogenannten flächendeckenden Kurzparkzone abgestellt haben, bei der lediglich die Ein-
und Ausfahrtsstellen mit Vorschriftszeichen 'Kurzparkzone Anfang' bzw. 'Kurzparkzone
Ende' gekennzeichnet waren. ..."

Dagegen richtet sich die rechtzeitig eingebrachte Beschwerde wie folgt:
"Wie in der Begründung auf Seite 2, letzter Absatz angeführt ist, ... im unmittelbaren
Bereich des Abstellortes keine entsprechende Beschilderung vorhanden gewesen ist, mag
zwar den Tatsachen entsprechen, ... kann es nicht sein, dass sich die Behörde einfach
der Verantwortung einer ordentlichen korrekten Beschilderung entzieht, noch dazu als
internationale Stadt mit einer internationalen Messe in diesem Stadtbereich. Es wird
daher den auswärtigen Straßenverkehrsteilnehmern nicht möglich gemacht, sich an die in
diesem Bereich der Stadt gültigen Verkehrsvorschriften, wie nur mit gültigen Parkschein
das Fahrzeug abzustellen, zu halten.
In anderen EU-Städten, wie in München vor und um das internationale Messegelände, gibt
es eine ordentliche korrekte Beschilderung, die es dem Verkehrsteilnehmer ermöglicht,
sich an die dort gültigen Verkehrsvorschriften zu halten.
Beantrage daher die Einstellung dieses Verwaltungsstrafverfahrens, weil die Behörde
dem Verkehrsteilnehmer nicht die Möglichkeit gibt, sich an die Verkehrsvorschriften in
diesem Stadtbereich zu halten. In anderen Stadtbereichen in Wien gibt es eine korrekte
ordentliche Beschilderung, wie ich inzwischen feststellen konnte."



Seite 3 von 14

Aus den der Beschwerde beigeschlossenen Verwaltungsakten ist Folgendes ersichtlich:

Das Kontrollorgan fertigte ein Foto an:
Auf dem Foto ist das Kfz mit dem im Straferkenntnis angeführten behördlichen
Kennzeichen (und wie die Schatten zeigen: an einem sonnigen Tag) zu sehen.

Am 27.03.2014 stellte das Kontrollorgan eine Organstrafverfügung aus.
Am 30.04.2014 erging eine Anonymverfügung und in der Folge eine
Strafverfügung, betreffend welche der Bf. vorbrachte:
"Davon auszugehen, dass auswärtige Menschen wissen, dass von einer Nebenfahrbahn
in Wien 2 bekannt ist, dass in diesem Bereich eine gebührenpflichtige Kurzparkzone
besteht, ist abartig und böswillig. Ich habe mich persönlich an diesem Tag kundig
gemacht, ob hier eine Kurzparkzone besteht. Desweiteren habe ich mich am 25.06.2014
nochmal umgesehen, ob hier eine entsprechende Beschilderung besteht. In beiden Fällen
war in keinster Weise zu erkennen, dass hier eine Kurzparkzone besteht.
Wien bezeichnet sich als internationale Stadt, mit einer internationalen Messe, dann kann
davon auszugehen sein, dass im Umfeld der internationalen Messe Wien eine ordentliche
Beschilderung vorhanden ist. Es ist absolut keine ordentliche Beschilderung ersichtlich,
die auf eine gebührenpflichtige Kurzparkzone aufmerksam macht. Ich hatte nachweislich
am 27.03.2014 in der Messe zwecks Messeplanung zur ... zu tun. Es ist die Behörde
säumig, im Bereich einer internationalen Messe eine ordentliche Beschilderung für eine
Kurzparkzone anzubringen.
In München im Umfeld der internationalen Messe war auch die Beschilderung mangelhaft
und nicht erkennbar, dass hier eine Kurzparkzone besteht. Mein Einspruch wegen
diesem Mangel wurde stattgegeben und die Strafe erlassen. Lt. meinen Informationen gibt
es EU-Richtlinien, wo es für eine internationale Stadt wie Wien mit einer internationalen
Messe Vorgaben gibt, dass im Umfeld der internationalen Messe eine korrekte
Beschilderung vorhanden sein muss, die auf kostenpflichtige Bedingungen hinweisen.
München wollte für das Falschparken € 15,--! Wien will für das gleiche 'Delikt' anonym
€ 48,-- und dann bei der Strafverfügung € 60,-- !!!!! Das ist Wucher und zeigt von
der Mentalität der österr. Politiker (Gesetzgeber): Abzocken durch die Hintertür, die
Hypoabwicklung braucht Geld. Ich erhebe Einspruch gegen diese überzogene nicht
gerechtfertigte Geldgier, noch dazu bei dieser säumigen Behörde, die nicht in der Lage ist,
eine ordentliche Beschilderung für auswärtige ortsfremde Personen anzubringen. Es gibt
lt. EU-Richtlinien Standards, die einzuhalten sind, auch für Wien.
Esist für mich sehr 'interessant', wie Wien mit Steuergelder umgeht. Alleine das Varieté mit
der Mariahilferstraße ist ein Kasperltheater ersten Ranges, wie in den Medien zu lesen ist
oder das vernichtende Urteil v. Rechnungshof über die Finanzen Wiens."

Der Vorstrafenauszug MA 67 Parkometer betreffend den Bf. weist keine Vorstrafe aus.

Über die Beschwerde wurde erwogen:

§ 25 StVO 1960 lautet:
Kurzparkzonen



Seite 4 von 14

(1) Wenn und insoweit es zu bestimmten Zeiten aus ortsbedingten Gründen (auch im
Interesse der Wohnbevölkerung) oder zur Erleichterung der Verkehrslage erforderlich
ist, kann die Behörde durch Verordnung für bestimmte Straßen oder Straßenstrecken
oder für Straßen innerhalb eines bestimmten Gebietes das Parken zeitlich beschränken
(Kurzparkzone). Die Kurzparkdauer darf nicht weniger als 30 Minuten und nicht mehr als 3
Stunden betragen.
(2) Verordnungen nach Abs. 1 sind durch die Zeichen nach § 52 Z 13d und 13e
kundzumachen; § 44 Abs. 1 gilt hiefür sinngemäß. Zusätzlich können Kurzparkzonen mit
Bodenmarkierungen in blauer Farbe auf der Fahrbahn oder auf dem Randstein sowie
mit blauen Markierungsstreifen an den im Bereich einer Kurzparkzone vorhandenen
Anbringungsvorrichtungen für Straßenverkehrszeichen, Beleuchtungsmasten oder
dergleichen gekennzeichnet werden.
(3) Beim Abstellen eines mehrspurigen Fahrzeuges in einer Kurzparkzone hat der Lenker
das zur Überwachung der Kurzparkdauer bestimmte Hilfsmittel bestimmungsgemäß zu
handhaben.
(4) Der Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie hat durch Verordnung
die Art der Überwachung der Kurzparkdauer und das hiefür notwendige Hilfsmittel zu
bestimmen; er hat dabei auf den Zweck einer zeitlichen Parkbeschränkung sowie auf eine
kostengünstige und einfache Handhabung des Hilfsmittels Bedacht zu nehmen.
(4a) Für Kurzparkzonen, in denen für das Abstellen eines mehrspurigen Fahrzeuges
auf Grund abgabenrechtlicher Vorschriften eine Gebühr zu entrichten und für die
Überwachung der Gebührenentrichtung die Verwendung eines technischen oder
sonstigen Hilfsmittels vorgesehen ist, kann der Bundesminister für Verkehr, Innovation und
Technologie mit Verordnung festlegen, unter welchen Voraussetzungen dieses Hilfsmittel
zugleich auch als Hilfsmittel für die Überwachung der Kurzparkdauer gilt. Wenn für die
Überwachung der Gebührenentrichtung die Anbringung des Hilfsmittels am Fahrzeug
vorgesehen ist, kann der Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie weiters
aus Gründen der Einheitlichkeit mit Verordnung auch die Art, das Aussehen und die
Handhabung des Hilfsmittels bestimmen.
(5) Die Behörde hat unter Bedachtnahme auf den Zweck einer nach § 43 Abs. 2a
verordneten Regelung durch Verordnung das zur Kontrolle notwendige Hilfsmittel zu
bestimmen.

Gemäß § 2 Abs. 1 Z 26 StVO ist "Anhalten" das durch die Verkehrslage oder durch
sonstige wichtige Umstände erzwungene Zum-Stillstand-Bringen eines Fahrzeuges; das
bloße Anhalten allein löst noch keine Abgabepflicht in Bezug auf die Parkometerabgabe
aus.

Unter dem Oberbegriff "Abstellen" wird sowohl das "Halten" ("eine nicht durch die
Verkehrslage oder durch sonstige wichtige Umstände erzwungene Fahrtunterbrechung
bis zu zehn Minuten oder für die Dauer der Durchführung einer Ladetätigkeit", § 2 Abs. 1
Z 27 StVO) als auch das "Parken" ("das Stehenlassen eines Fahrzeuges für eine längere
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als die in Z 27 angeführte Zeitdauer", § 2 Abs. 1 Z 28 StVO) verstanden (vgl. VwGH 28. 9.
1984, 82/02/0162).

Während § 15 Abs. 3 Z 5 lit. g Finanzausgleichsgesetz 2008 eine Ermächtigung der
Gemeinden, auch eine Gebührenpflicht für das Halten in Kurzparkzonen vorzuschreiben,
nicht enthält, hat der Wiener Landesgesetzgeber mit dem Parkometergesetz 2006 eine
derartige Ermächtigung erteilt:

Das Wiener Gesetz über die Regelung der Benützung von Straßen durch abgestellte
mehrspurige Kraftfahrzeuge (Wiener   Parkometergesetz 2006), LGBl. für Wien Nr.
9/2006 i. d. F. LGBl. für Wien Nr. 10/2013 lautet (http://www.wien.gv.at/recht/landesrecht-
wien/rechtsvorschriften/html/f4200000.htm):
§ 1. (1) Die Gemeinde wird ermächtigt, durch Verordnung für das Abstellen
von mehrspurigen Kraftfahrzeugen in Kurzparkzonen gemäß § 25 der
Straßenverkehrsordnung 1960 (StVO 1960), BGBl. Nr. 159/1960, in der Fassung des
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 99/2005, die Entrichtung einer Abgabe auch für mehrspurige
Kraftfahrzeuge vorzuschreiben, die lediglich zum Zwecke des Aus- und Einsteigens von
Personen oder für die Dauer der Durchführung einer Ladetätigkeit halten.
(1a) Wird der Magistrat gemäß § 88 Abs. 3a der Wiener Stadtverfassung, LGBl. für
Wien Nr. 28/1968, zuletzt geändert durch LGBl. für Wien Nr. 22/2003, zur Vornahme
einer Wertanpassung der Abgabe nach Abs. 1 ermächtigt, so hat dieser die Anpassung
nur vorzunehmen, wenn sich eine Erhöhung bzw. Verminderung der jeweils geltenden
Abgabenhöhe für jede halbe Stunde Abstellzeit in der Höhe von mindestens 5 Cent ergibt.
Die Änderung hat im Ausmaß der Erhöhung oder Verminderung des Indexes zum Stichtag
30. Juni in Schritten von vollen 5 Cent zu erfolgen. Dabei sind Teilbeträge von weniger als
3 Cent auf die vorigen 10 Cent abzurunden; ebenso Teilbeträge von weniger als 8 Cent
auf die vorigen 5 Cent. Teilbeträge von mindestens 3 Cent sind auf die nächsten 5 Cent
aufzurunden; ebenso Teilbeträge von mindestens 8 Cent auf die nächsten 10 Cent.
(2) Die übrigen Bestimmungen des § 15 Abs. 3 Z 5 des Finanzausgleichsgesetzes 2005
(FAG 2005), BGBl. I Nr. 156/2004, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr.
34/2005, bleiben unberührt.
(3) Die Vorschreibung der Abgabe erfolgt durch formlose Zahlungsaufforderung.
(4) Ein Abgabenbescheid ist zu erlassen, wenn die Abgabepflicht bestritten wird.
(5) Die Erlassung eines Abgabenbescheides ohne vorhergehende formlose
Zahlungsaufforderung ist zulässig.
§ 2. (1) Der Zulassungsbesitzer und jeder, der einem Dritten das Lenken eines
mehrspurigen Kraftfahrzeuges oder die Verwendung eines mehrspurigen Kraftfahrzeuges
überlässt, für dessen Abstellen gemäß Verordnung des Wiener Gemeinderates
eine Parkometerabgabe zu entrichten war, hat, falls das Kraftfahrzeug in einer
gebührenpflichtigen Kurzparkzone gemäß § 25 StVO 1960, BGBl. Nr. 159/1960, in der
Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 99/2005, abgestellt war, dem Magistrat darüber
Auskunft zu geben, wem er das Kraftfahrzeug zu einem bestimmten Zeitpunkt überlassen
gehabt hat.
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(2) Die Auskunft, welche den Namen und die Anschrift der betreffenden Person enthalten
muss, ist unverzüglich, im Falle einer schriftlichen Aufforderung binnen zwei Wochen nach
Zustellung, zu erteilen; wenn eine solche Auskunft ohne entsprechende Aufzeichnungen
nicht erteilt werden könnte, sind diese Aufzeichnungen zu führen.
§ 3. Die Gemeinde wird ermächtigt, durch Verordnung die Art der von den
Abgabepflichtigen zu verwendenden Kontrolleinrichtungen unter Bedachtnahme auf eine
möglichst einfache Handhabung und auf die Auswirkungen auf das Stadtbild sowie unter
Rücksichtnahme auf zur Überwachung von Parkzeitbeschränkungen vorgeschriebene
Kontrolleinrichtungen zu bestimmen.
§ 4. (1) Handlungen oder Unterlassungen, durch die die Abgabe hinterzogen oder
fahrlässig verkürzt wird, sind als Verwaltungsübertretungen mit Geldstrafen bis zu 365
Euro zu bestrafen.
(2) Übertretungen des § 2 sind als Verwaltungsübertretungen mit Geldstrafen bis zu 365
Euro zu bestrafen.
(3) Die sonstigen Übertretungen der Gebote und Verbote dieses Gesetzes und der auf
Grund dieses Gesetzes erlassenen Verordnungen sind als Verwaltungsübertretungen mit
Geldstrafen bis zu 120 Euro zu bestrafen.
(4) Bei allen gemäß Abs. 1 und 3 mit Strafe bedrohten Übertretungen der Gebote und
Verbote dieses Gesetzes können mit Organstrafverfügung Geldstrafen bis zu 36 Euro
eingehoben werden.
(5) Bei den nach diesem Gesetz mit Strafe bedrohten Verwaltungsübertretungen können,
wenn auf Grund bestimmter Tatsachen anzunehmen ist, dass
1. die Strafverfolgung des Lenkers aus in seiner Person gelegenen Gründen offenbar
unmöglich oder wesentlich erschwert sein werde und
2. es sich um mehrfache und in einem zeitlichen Zusammenhang stehende Übertretungen
handelt,
die Organe der Straßenaufsicht technische Sperren an das Fahrzeug anlegen, um
den Lenker am Wegfahren zu hindern. Der Lenker ist mit einer an jeder Tür, die
zum Lenkersitz Zugang gewährt– wenn dies nicht möglich ist, sonst auf geeignete
Weise –,anzubringenden Verständigung auf die Unmöglichkeit, das Fahrzeug ohne
Beschädigung in Betrieb zu nehmen, hinzuweisen. Diese Verständigung hat in deutscher
Sprache sowie in jener Sprache zu erfolgen, die der Lenker vermutlich versteht, und einen
Hinweis auf die zur Durchführung des Strafverfahrens zuständige Behörde zu enthalten.
Eine solche Sperre ist unverzüglich aufzuheben, sobald das gegen den Lenker des
Fahrzeuges einzuleitende Verfahren abgeschlossen und die verhängte Strafe vollzogen ist
oder eine Sicherheit gemäß §§ 37, 37a VStG, BGBl. Nr. 52/1991, in der Fassung BGBl. I
Nr. 100/2011, geleistet wurde.
§ 5. Die Überwachung der Einhaltung der mit Verordnung des Wiener Gemeinderates
angeordneten Kontrollmaßnahmen erfolgt durch die Landespolizeidirektion Wien.
§ 6. Aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung und der Vereinheitlichung kann die
Gemeinde durch Verordnung Pauschalierungsrichtlinien festlegen, die die Höhe und
die Form der Abgabenentrichtung regeln und auf das unterschiedliche Abstellverhalten
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der Wohnbevölkerung in Gebieten, die gemäß § 43 Abs. 2a StVO 1960, BGBl. Nr.
159/1960, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 99/2005, verordnet sind, des
Wirtschaftsverkehrs und des sonstigen Verkehrs Bedacht nehmen.
§ 7. Die Gemeinde hat die in § 15 Abs. 3 Z 5 des FAG 2005, BGBl. I Nr. 156/2004 in der
Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 34/2005 und die in diesem Gesetz geregelten
Aufgaben mit Ausnahme der Durchführung des Verwaltungsstrafverfahrens im eigenen
Wirkungsbereich zu besorgen.
§ 8. Soweit in diesem Gesetz und in den auf Grund dieses Gesetzes erlassenen
Verordnungen personenbezogene Bezeichnungen nur in männlicher Form angeführt sind,
beziehen sich diese auf Frauen und Männer in gleicher Weise.
§ 9. Dieses Gesetz tritt mit dem seiner Kundmachung folgenden Tag, frühestens jedoch
am 1. Jänner 2006, in Kraft. Gleichzeitig treten das Parkometergesetz, LGBl. für Wien Nr.
47/1974, zuletzt geändert durch LGBl. für Wien Nr. 28/2000, sowie die auf Grund dieses
Gesetzes erlassenen Verordnungen der Wiener Landesregierung außer Kraft.

Die Verordnung des Wiener Gemeinderats, mit der für das Abstellen von mehrspurigen
Kraftfahrzeugen in Kurzparkzonen die Entrichtung einer Abgabe vorgeschrieben wird
(Wiener  Parkometerabgabeverordnung), lautet in der Fassung Amtsblatt der Gemeinde
Wien vom 18. 7. 2013, 2013/29 (siehe http://www.wien.gv.at/recht/landesrecht-wien/
rechtsvorschriften/html/f4200400.htm):

§ 1. Für das Abstellen von mehrspurigen Kraftfahrzeugen in Kurzparkzonen (§ 25 StVO
1960) ist eine Abgabe zu entrichten.
(2) 1. der Begriff „Abstellen“ umfasst sowohl das Halten im Sinne der Begriffsbestimmung
des § 2 Abs. 1 Z 27 der StVO 1960, als auch das Parken im Sinne des § 2 Abs. 1 Z 28 der
StVO 1960 von mehrspurigen Kraftfahrzeugen;
2. der Begriff „Kraftfahrzeug“ ist im Sinne der Begriffsbestimmung des § 2 Abs. 1 Z
1 des Kraftfahrgesetzes 1967 (KFG 1967), BGBl. Nr. 267/1967, in der Fassung des
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 175/2004, zu verstehen.
(3) Die Bestimmungen der StVO 1960 sowie die Bestimmungen der darauf gestützten
Verordnungen und Anordnungen werden durch diese Verordnung nicht berührt.
(4) Die Bemessung der Abgabe erfolgt durch formlose Zahlungsaufforderung.
§ 2. Die Abgabe beträgt für jede halbe Stunde Abstellzeit 1 Euro, wobei für angefangene
halbe Stunden der volle Abgabenbetrag zu entrichten ist. Beträgt die gesamte Abstellzeit
nicht mehr als fünfzehn Minuten, ist ein Abgabenbetrag nicht zu entrichten, wenn der
hiefür vorgesehene Parkschein vorschriftsmäßig angebracht und entwertet oder aktiviert
ist.
§ 3. Das bei Erwerb von Parkscheinen zu zahlende Entgelt beträgt pro Parkschein
a) für eine Abstellzeit von einer halben Stunde (rot) 1 Euro,
b) für eine Abstellzeit von einer Stunde (blau) 2 Euro,
c) für eine Abstellzeit von eineinhalb Stunden (grün) 3 Euro
d) für eine Abstellzeit von zwei Stunden (gelb) 4 Euro.
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§ 4. Das bei Erwerb von elektronischen Parkscheinen zu zahlende Entgelt beträgt pro
elektronischem Parkschein
a) für eine Abstellzeit von einer halben Stunde 1 Euro,
b) für eine Abstellzeit von einer Stunde 2 Euro,
c) für eine Abstellzeit von eineinhalb Stunden 3 Euro,
d) für eine Abstellzeit von zwei Stunden 4 Euro,
e) für eine Abstellzeit von zweieinhalb Stunden 5 Euro,
f) für eine Abstellzeit von drei Stunden 6 Euro.
§ 4a. (1) Der Magistrat hat die in den §§ 2 bis 4 angeführten Abgaben zu erhöhen oder zu
verringern, wenn sich der von der Bundesanstalt Statistik Österreich berechnete und im
Amtsblatt der Stadt Wien kundgemachte Verbraucherpreisindex 2005 (VPI 2005) oder ein
an dessen Stelle tretender Index seit 1. Jänner 2007 und in weiterer Folge seit der letzten
Änderung der Abgabe zum Stichtag 30. Juni eines Jahres mindestens insoweit verändert
hat, dass unter Zugrundelegung der Änderung eine Erhöhung bzw. Verminderung der
jeweils geltenden Abgabenhöhe für jede halbe Stunde Abstellzeit in Höhe von mindestens
5 Cent (Schwellenwert) vorzunehmen ist. Die Änderung hat im Ausmaß der Erhöhung
oder Verminderung des Indexes zum Stichtag 30. Juni dieses Jahres in Schritten von
vollen 5 Cent zu erfolgen. Dabei sind Teilbeträge von weniger als 3 Cent auf die vorigen
10 Cent abzurunden und Teilbeträge von weniger als 8 Cent auf die vorigen 5 Cent
abzurunden. Teilbeträge von mindestens 3 Cent sind auf die nächsten 5 Cent aufzurunden
und Teilbeträge von mindestens 8 Cent auf die nächsten 10 Cent aufzurunden. Die
Valorisierung ist vom Magistrat im Amtsblatt der Stadt Wien kundzumachen und tritt mit
Beginn des der Indexanpassung nachfolgenden 1. Jänner in Kraft.
(2) Abweichend von Abs. 1 ist im Falle einer Änderung der Abgabe durch Verordnung des
Gemeinderates in der Zeit zwischen 1. Jänner und 31. Dezember des Jahres 2007 als
Vergleichswert für die erstmalige Valorisierung der Verbraucherpreisindex 2005 (VPI 2005)
zu dem Stand heranzuziehen, der dem Datum der Kundmachung dieser Verordnung
entspricht.
(3) Mit dem Inkrafttreten einer Änderung der Abgabenhöhe verlieren jeweils alle
Parkscheine mit dem Aufdruck von nicht mehr gültigen Gebühren ihre Eigenschaft als
Abgabenentrichtungsmittel. Diese Parkscheine können innerhalb von 6 Monaten ab dem
Inkrafttreten einer Änderung der Abgabenhöhe gegen Rückerstattung des aufgedruckten
Wertes zurückgegeben werden.
§ 5. (1) Die Abgabe gilt mit der ordnungsgemäßen Entwertung des Parkscheins (der
Parkscheine) oder mit der Bestätigung der Abstellanmeldung als entrichtet.
(2) Zur Entrichtung der Abgabe sind der Lenker, der Besitzer und der Zulassungsbesitzer
zur ungeteilten Hand verpflichtet. Jeder Lenker, der ein mehrspuriges Kraftfahrzeug in
einem Gebiet abstellt, für das eine Abgabepflicht besteht, hat die Parkometerabgabe
bei Beginn des Abstellens des Fahrzeuges zu entrichten. Die Lenker haben bei der
Durchführung der angeordneten Kontrollmaßnahmen mitzuwirken.
§ 6. Die Abgabe ist nicht zu entrichten für:
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a) Fahrzeuge, die für den Bund, eine andere Gebietskörperschaft oder einen
Gemeindeverband zugelassen sind, ausgenommen Personenkraftwagen;
b) Einsatzfahrzeuge gemäß § 26 StVO 1960 und Fahrzeuge im öffentlichen Dienst gemäß
§ 26a StVO 1960;
c) Fahrzeuge des Straßendienstes und der Müllabfuhr gemäß § 27 StVO 1960;
d) Fahrzeuge, die von Ärzten bei einer Fahrt zur Leistung ärztlicher Hilfe gelenkt werden,
sofern sie beim Abstellen mit einer Tafel gemäß § 24 Abs. 5 StVO 1960 gekennzeichnet
sind;
e) Fahrzeuge, die von Personen im diplomierten ambulanten Pflegedienst bei einer Fahrt
zur Durchführung solcher Pflege gelenkt werden, sofern sie beim Abstellen mit einer Tafel
gemäß § 24 Abs. 5a StVO 1960 gekennzeichnet sind;
f) Taxis, die zum Zwecke der Kundenaufnahme oder –abfertigung anhalten;
g) Fahrzeuge, die von Inhabern eines Ausweises gemäß § 29b Abs. 1 oder 5 StVO
1960 abgestellt werden oder in denen solche Personen gemäß § 29b Abs. 3 StVO 1960
befördert werden, wenn die Fahrzeuge mit dem Ausweis gemäß § 29b Abs. 1 oder 5 StVO
1960 gekennzeichnet sind;
h) Fahrzeuge, die von Personen, die zur selbstständigen Ausübung des Hebammenberufs
berechtigt sind, bei einer Fahrt zur Leistung von Geburtshilfe gelenkt werden, sofern sie
beim Abstellen mit einer Tafel gemäß § 24 Abs. 5c StVO 1960 gekennzeichnet sind.
§ 7. Der Nettoertrag der Parkometerabgabe ist für Maßnahmen zu verwenden, die der
Erleichterung des innerstädtischen Verkehrs dienen. Darunter sind vor allem Maßnahmen
zu verstehen, die den Bau von Garagen fördern, die der Verbesserung von Einrichtungen
des öffentlichen Personennah- und Regionalverkehrs dienen, oder solche, die zu einer
Funktionsaufteilung zwischen Individual- und Massenverkehr führen. Unter Nettoertrag
der Parkometerabgabe ist der um die Kosten der Kontrolleinrichtungen verminderte
Abgabenertrag zu verstehen.
§ 8. Soweit in dieser Verordnung auf Bestimmungen der StVO 1960 verwiesen wird, ist die
Straßenverkehrsordnung 1960, BGBl. Nr. 159/1960, in der Fassung des Bundesgesetzes
BGBl. I Nr. 39/2013 anzuwenden.
§ 9. (1) Diese Verordnung tritt mit 1. Jänner 2006 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Verordnung
des Wiener Gemeinderates, mit der für das Abstellen von mehrspurigen Kraftfahrzeugen
in Kurzparkzonen die Entrichtung einer Abgabe vorgeschrieben wird (Amtsblatt der Stadt
Wien Nr. 28/2003) außer Kraft.
(2) Bereits ausgestellte Bescheinigungen über Befreiungen gemäß § 6 Abs. 2 behalten
ihre Gültigkeit.
 

Das BFG führt im Erkenntnis vom 19.09.2014, RV/7500093/2014, aus:
Um auf die Frage der ordnungsgemäßen Kundmachung der flächendeckenden
Kurzparkzone eingehen zu können, hätte der Bf mitteilen müssen, wie die Fahrtroute
zum Abstellort erfolgte und auf welche konkrete Grundlage seine Behauptung auf
nicht ordnungsgemäße Kundmachung gestützt werden kann. Es bedarf dazu mehr
als einer bloß pauschalen und unsubstanziierten Behauptung, also eines gewissen
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Mindestmaßes an Konkretisierung des Vorbringens, um die Pflicht der Behörde zum
weiteren Tätigwerden auszulösen.
Ein Beweis, der nicht eine konkrete Behauptung, sondern lediglich eine unbestimmte
Vermutung oder Möglichkeit zum Gegenstand hat, stellt einen Erkundungsbeweis
dar. Ein solcher Erkundungsbeweis soll nicht ein konkretes Vorbringen der Partei
untermauern, sondern soll ihr erst ermöglichen, ein solches zu erstatten. Nach
ständiger Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes sind Erkundungsbeweise
im Verwaltungsverfahren unzulässig. Daher ist die Behörde zur Durchführung eines
solchen Beweises nicht verpflichtet, sodass deren Unterlassung keinen Verfahrensmangel
bedeutet. Die Aufnahme eines Erkundungsbeweises würde gegen das in § 39 Abs. 2 AVG
normierte Effizienzprinzip verstoßen, was Auswirkungen auf die Kostentragung haben
kann (siehe Hengstschläger/Leeb, AVG, § 46 Rz. 16).

Die Mitwirkungspflicht des Beschuldigten im Strafverfahren erfordert es, seine
Verantwortung nicht darauf zu beschränken, die ihm vorgehaltenen konkreten
Erhebungsergebnisse für unrichtig zu erklären, ohne diesen Erhebungsergebnissen
ebenso konkrete Behauptungen entgegenzusetzen und entsprechende Beweise
anzubieten. Unterlässt er dies, so bedeutet es keinen Verfahrensmangel, wenn die
Behörde von Amts wegen keine weiteren Beweiserhebungen durchführt (siehe VwGH
17.09.1968, 398/64).

Im Erkenntnis vom 25.06.2014, RV/7500088/2014, führt das BFG aus:
In Wien gibt es einzeln verordnete Kurzparkzonen und flächendeckende Kurzparkzonen.
Diese sind gebührenpflichtig und durch die entsprechenden Verkehrsschilder
gekennzeichnet. Zusätzlich können blaue Bodenmarkierungen auf eine Kurzparkzone
aufmerksam machen. Diese dienen als Orientierungshilfe. ...
Flächendeckende Kurzparkzonen gibt es in Wien in den Bezirken 1 bis 9, 12, 14 bis
17 und 20. Die Schilder "Kurzparkzone Anfang" und "Kurzparkzone Ende" sind nur bei
den Zu- und Ausfahrten des Gebietes aufgestellt. Innerhalb dieser Bereiche sind keine
weiteren auf die Kurzparkzone hinweisenden Verkehrszeichen vorhanden (vgl. http://
www.wien.gv.at/verkehr/parken/kurzparkzonen/kennzeichnung/).
Der oben wiedergegebene § 25 Abs. 2 StVO 1960 besagt, dass die Verordnungen einer
Kurzparkzone durch die § 52 lit. a Z 13d StVO 1960 ("Kurzparkzone") und § 52 lit. a Z 13e
StVO 1960 ("Ende der Kurzparkzone") kundzumachen sind.

Im vorliegenden Fall ist erwiesen, dass der Bf. ein näher bezeichnetes mehrspuriges
Kraftfahrzeug am 27.3.2014 um 14:42 Uhr in Wien 02, ...straße gegenüber 67
(Nebenfahrbahn) abgestellt hatte. Unstrittig ist weiters, dass das Fahrzeug nicht mit einem
gültig entwerteten Parkschein gekennzeichnet und auch kein elektronischer Parkschein
aktiviert war.

Der beschwerdegegenständliche Abstellort in Wien 02, ...straße gegenüber 67
(Nebenfahrbahn) befand sich unbestrittenermaßen innerhalb eines ordnungsgemäß
kundgemachten Kurzparkzonenbereiches, in einer sogenannten „flächendeckenden
Kurzparkzone“.



Seite 11 von 14

Der Bf. beanstandet, es habe eine ordentliche korrekte Beschilderung gefehlt.
Diese Ansicht stützt der Bf. auf das Vorbringen, dass "im unmittelbaren Bereich des
Abstellortes keine entsprechende Beschilderung vorhanden gewesen ist".

Entscheidungswesentliche Bedeutung kommt dem Umstand zu,

- ob es ausreicht, dass bei der flächendeckenden Kurzparkzone lediglich die Ein- und
Ausfahrtsstellen mit den Vorschriftszeichen „Kurzparkzone Anfang“ bzw. „Kurzparkzone
Ende“ gekennzeichnet waren (Standpunkt der belangten Behörde) oder

-  ob im unmittelbaren Bereich des Abstellortes keine entsprechende Beschilderung
vorhanden gewesen sein musste (Standpunkt des Bf.).

Gemäß der oben zitierten Bestimmung des § 25 Abs. 2 StVO 1960  sind Verordnungen
nach Abs. 1 durch die Zeichen nach § 52 Z 13d und 13e kundzumachen; § 44 Abs.
1 gilt hiefür sinngemäß und ZUSÄTZLICH  KÖNNEN (Hervorhebung durch den
Sachbearbeiter) Kurzparkzonen mit Bodenmarkierungen in blauer Farbe auf der Fahrbahn
oder auf dem Randstein sowie mit blauen Markierungsstreifen an den im Bereich einer
Kurzparkzone vorhandenen Anbringungsvorrichtungen für Straßenverkehrszeichen,
Beleuchtungsmasten oder dergleichen gekennzeichnet werden.

Nach der ständigen Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes genügt es dann,
wenn von der Kurzparkzone ein größeres Gebiet erfasst werden soll, dass an allen
Einfahrtsstellen und Ausfahrtsstellen Vorschriftszeichen nach § 52 Z 13d und 13e
Straßenverkehrsordnung (StVO) angebracht sind. Ist diese Kennzeichnung erfolgt, so sind
von der Kurzparkzone alle Straßen in dem von diesen Vorschriftszeichen umgrenzenden
Gebiet erfasst. Nach dem Erkenntnis des VfGH, VfSlg 8894/1980, ist eine über die
Kennzeichnung der Kurzparkzone durch die genannten Vorschriftszeichen hinausgehende
Kenntlichmachung der Kurzparkzone zur Gesetzmäßigkeit der Kundmachung nicht
erforderlich (vgl. zB VwGH 24.11.2006, 2006/02/0232; VwGH 04.08.2005, 2005/17/0056).

Nach der höchstgerichtlichen Rechtsprechung kann die Unkenntnis eines Gesetzes nur
dann als unverschuldet angesehen werden, wenn einer Person die Verwaltungsvorschrift
trotz Anwendung der nach den Verhältnissen erforderlichen Sorgfalt unbekannt geblieben
ist (vgl. zB VwGH 16.11.1984, 83/17/0063).
Ist eine gebührenpflichtige Kurzparkzone wie im gegenständlichen Fall gesetzmäßig
durch Straßenverkehrszeichen kundgemacht, so darf auch einem nicht ortskundigen
Verkehrsteilnehmer beim Vorbeifahren an einem solchen Verkehrszeichen die
Gebührenpflicht bei Aufwendung der im Straßenverkehr erforderlichen Sorgfalt nicht
entgehen (vgl. zB VwGH 04.08.2005, 2005/17/0056).
Da vom Bf. keine besonderen oder außergewöhnlichen Umstände behauptet wurden,
die eine mangelnde Aufmerksamkeit entschuldigen könnten, kann die Unkenntnis der
Gebührenpflicht nicht als entschuldigt angesehen werden.
Der Bf. hätte bei der für Fahrzeuglenker im Straßenverkehr erforderlichen Aufmerksamkeit
erkennen müssen, dass sich der Abstellort innerhalb einer flächendeckenden
Kurzparkzone befand.
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Mangels Aufbringen der erforderlichen Aufmerksamkeit hat der in Oberösterreich
wohnhafte Bf. die ordnungsgemäße Kundmachung der Gebührenpflicht durch
Vorschriftszeichen bei der Einfahrt in die flächendeckende Kurzparkzone offenbar
übersehen.

Das Vorbringen des Bf., welches hinsichtlich der Aufstellung der Vorschriftszeichen
keine zureichende Konkretisierung des behaupteten Mangels enthält, zumal
nicht angegeben wurde, an welcher/n Einfahrt/en keine Anbringung von Verkehrsschilder
erfolgt bzw. auf welche Weise die Wahrnehmbarkeit der gegenständlichen
Verkehrsbeschränkung beeinträchtigt gewesen sei, zielt im Wesentlichen auf die
Aufnahme von Erkundungsbeweisen durch die Behörde. Zu einer solchen Aufnahme
von Beweisen ist die Behörde jedoch nicht verpflichtet (VwGH 27.10.19967, 96/17/0456).
Vielmehr erfordert die Mitwirkungspflicht des Abgabepflichtigen im Zuge des
Abgabenbemessungsverfahrens, den Mangel der ordentlichen Kundmachung der
Verordnung konkret vorzubringen (VwGH 23.10.1986, 85/02/0284).

Auf Grund des Fehlens entsprechender Angaben, an welcher/n Einfahrt/en
Beschilderungen fehlen würden, war die Behörde nicht gehalten, diesbezügliche
Erhebung amtswegig durchzuführen. Dementsprechend unterblieb auch eine weitere
Auseinandersetzung mit dem bezughabenden übrigen Beschwerdevorbringen.

Daher wurde die Parkometerabgabe fahrlässig verkürzt.

Zur Strafbemessung ist auszuführen:

Gemäß § 4 Abs. 1 Parkometergesetz 2006 sind Handlungen und Unterlassungen, durch
die die Abgabe hinterzogen oder fahrlässig verkürzt wird, als Verwaltungsübertretungen
mit Geldstrafen bis zu 365 Euro zu bestrafen.
Gemäß § 19 Abs. 1 VStG sind Grundlage für die Bemessung der Strafe die Bedeutung
des strafrechtlich geschützten Rechtsgutes und die Intensität seiner Beeinträchtigung
durch die Tat.
Gemäß § 19 Abs. 2 VStG sind die nach dem Zweck der Strafdrohung in Betracht
kommenden Erschwerungs- und Milderungsgründe, soweit sie nicht schon die
Strafdrohung bestimmen, gegeneinander abzuwägen. Auf das Ausmaß des Verschuldens
ist besonders Bedacht zu nehmen. Unter Berücksichtigung der Eigenart des
Verwaltungsstrafrechts sind die §§ 32 bis 35 StGB sinngemäß anzuwenden. Die
Einkommens- und Vermögensverhältnisse und allfällige Sorgepflichten des Beschuldigten
sind bei der Bemessung von Geldstrafen zu berücksichtigen.
Die der Bestrafung zugrunde liegende Tat schädigte das als sehr bedeutend
einzustufende öffentliche Interesse an der ordnungsgemäßen Entrichtung der
Parkometerabgabe, weshalb der objektive Unrechtsgehalt der Tat nicht als geringfügig
angesehen werden kann.
Auch das Ausmaß des Verschuldens kann im vorliegenden Fall in Anbetracht
der Außerachtlassung der objektiv gebotenen und dem Bf. zuzumutenden Sorgfalt nicht
als geringfügig angesehen werden.
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Bei der Verhängung der Geldstrafe von 60,00 Euro wurde der Strafrahmen von 365,00
Euro lediglich zu rund 16 % ausgeschöpft. Der Umstand nicht gegebener Vorstrafen war
als mildernd, kein Umstand als erschwerend zu berücksichtigen. Die Strafhöhe ist selbst
bei Annahme ungünstiger Einkommens- und Vermögensverhältnisse (in welche Richtung
der Akteninhalt keinen Anhaltspunkt liefert) als jedenfalls angemessen zu betrachten.
Gemäß § 16 Abs. 2 letzter Satz VStG war die Ersatzfreiheitsstrafe von 12 Stunden nach
den Regeln der Strafbemessung festzusetzen.
Eine Herabsetzung der Strafe kommt unter Bedachtnahme auf die vorangeführten
Strafbemessungsgründe sowie im Hinblick auf die general- und spezialpräventive Funktion
der Verwaltungsstrafe und den (bis zu 365 Euro reichenden) gesetzlichen Strafsatz nicht
in Betracht.

Kostenentscheidung

Gemäß § 52 Abs 1 VwGVG ist in jedem Erkenntnis des Verwaltungsgerichtes, mit dem
ein Straferkenntnis bestätigt wird, auszusprechen, dass der Bestrafte einen Beitrag zu den
Kosten des Strafverfahrens zu leisten hat.

Gemäß § 52 Abs 2 ist dieser Betrag für das Beschwerdeverfahren mit 20 % der
verhängten Strafe, mindestens jedoch mit 10 Euro zu bemessen.

Gemäß § 52 Abs 6 VwGVG sind die §§ 14 und 54b Abs 1 und 1a VStG sinngemäß
anzuwenden. Gemäß § 54b Abs 1 VStG idF BGBl I 2013/33 sind rechtskräftig verhängte
Geldstrafen oder sonstige in Geld bemessene Unrechtsfolgen binnen zwei Wochen
nach Eintritt der Rechtskraft zu bezahlen. Erfolgt binnen dieser Frist keine Zahlung, kann
sie unter Setzung einer angemessenen Frist von höchstens zwei Wochen eingemahnt
werden. Nach Ablauf dieser Frist ist die Unrechtsfolge zu vollstrecken. Ist mit Grund
anzunehmen, dass der Bestrafte zur Zahlung nicht bereit ist oder die Unrechtsfolge
uneinbringlich ist, hat keine Mahnung zu erfolgen und ist sofort zu vollstrecken oder nach
Abs. 2 vorzugehen.

Gemäß § 25 Abs 2 BFGG hat das Bundesfinanzgericht, soweit dies nicht in der BAO,
im ZollR-DG oder im FinStrG geregelt ist, in seiner Entscheidung zu bestimmen, welche
Abgabenbehörde oder Finanzstrafbehörde die Entscheidung zu vollstrecken hat.

Zahlung:

Der Beitrag zu den Kosten des Beschwerdeverfahrens (12,00 Euro) ist zusammen mit
der Geldstrafe (60,00 Euro) und dem Beitrag zu den Kosten des behördlichen Verfahrens
(10,00 Euro) - Gesamtsumme daher 82,00 Euro - an den Magistrat der Stadt Wien zu
entrichten.

Informativ wird mitgeteilt, dass die Einzahlung auf folgendes Bankkonto des Magistrats der
Stadt Wien bei der UniCredit Bank Austria AG erfolgen kann:
Empfänger: MA 6 - BA 32 - Verkehrsstrafen,
BIC: BKAUATWW, IBAN: AT38 1200 0006 9625 5207
Verwendungszweck: Die Geschäftszahl des Straferkenntnisses (MA 67-PA-683141/4/0).
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Zulässigkeit einer Revision
Gegen dieses Erkenntnis ist eine Revision des Beschwerdeführers an den
Verwaltungsgerichtshof (Art. 133 Abs. 4 B-VG) gemäß § 25a Abs. 4 VwGG nicht zulässig,
da bei Verwaltungsstrafsachen, bei denen eine Geldstrafe von bis zu 750 Euro verhängt
werden darf und im Erkenntnis eine Geldstrafe von bis zu 400 Euro verhängt wird, eine
Verletzung in subjektiven Rechten (Art. 133 Abs. 6 Z 1 B-VG) ausgeschlossen ist.
Eine Revision durch die belangte Behörde ist gem. Art. 133 Abs. 4 B-VG nicht zulässig,
da das Erkenntnis nicht von der Lösung einer Rechtsfrage abhängt, der grundsätzliche
Bedeutung zukommt, insbesondere weil das Erkenntnis nicht von der Rechtsprechung
des Verwaltungsgerichtshofes abweicht, eine solche Rechtsprechung fehlt oder die zu
lösende Rechtsfrage in der bisherigen Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes
nicht einheitlich beantwortet wird.

 

Wien, am 27. Jänner 2015

 


